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Warum
• 420 Millionen Hektar Wald weltweit – eine Fläche größer als die EU – sind 

zwischen 1990 und 2020 verloren gegangen (FAO).

• Ein erheblicher Teil dieses Waldverlusts ist legal (Forest Trends).

• Entwaldung und Waldschädigung sind wichtige Treiber von Klimawandel
(IPCC: 11 % des THG-Emissionen) und Biodiversitätsverlust.

• 90% der Entwaldung werden durch die Erweiterung landwirtschaftlicher Flächen 
(FAO) verursacht

• Die EU ist ein bedeutender Verbraucher von Rohstoffen im Zusammenhang mit der 
Entwaldung und Waldzerstörung.
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Ziele der EUDR

Generell

• Minimierung des Beitrags der 
EU zur weltweiten Entwaldung 
und Waldschädigung,
wodurch die globale Entwaldung 
und Waldschädigung sowie 
Treibhausgasemissionen und 
Biodiversitätsverlust verringert 
werden.

Spezifisch

• Minimierung der Gefahr, dass 
Erzeugnisse aus Lieferketten, 
die in Verbindung mit 
Entwaldung/Waldschädigung 
stehen, am EU-Markt in 
Verkehr gebracht oder 
exportiert werden. 

• Steigerung der EU-Nachfrage 
nach und des Handels mit 
legalen und 
„entwaldungsfreien“ 
Rohstoffen und Erzeugnissen.
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Gesetzgebung und Umsetzung – Zeitachse
• 17. Nov. 2021: Vorschlag der EK

• 9. Juni 2023: Veröffentlichung im Amtsblatt der EU L150 Link zum Verordnungstext

• 29. Juni 2023: Inkrafttreten

• 30. Dez. 2023: MS müssen zuständige Behörde(n) der EK melden

• 30. Dez. 2024: Verpflichtungen werden für Marktteilnehmer und Händler 
schlagend

• 30. Juni 2025: Gültigkeit für Kleinst- und Kleinunternehmen-Marktteilnehmer 
(Ausnahme gilt nicht für EUTR-geregelte Erzeugnisse)
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Artikel 1 – Gegenstand und Anwendungsbereich
Vorschriften für das

− Inverkehrbringen (erstmalige Bereitstellen)

− Bereitstellen auf dem Unionsmarkt

− Ausfuhr aus der Union

relevanter Erzeugnisse (Anhang I), die relevante Rohstoffe (= Rinder, Kakao, Kaffee, 
Ölpalme, Soja und Holz) enthalten, mit diesen gefüttert wurden oder unter deren 
Verwendung hergestellt wurden.

Die VO gilt nicht für Erzeugnisse, die vor dem 29.6.2023 erzeugt (= angebaut, 
geerntet, gewonnen, aufgezogen) wurden, ausgenommen EUTR-Holzerzeugnisse.
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Artikel 2 – Begriffsbestimmungen (insges. 40)
… bauen auf international anerkannte Definitionen (FAO) auf

• Entwaldung: Umwandlung von Wäldern in landwirtschaftlich genutzte Flächen

• Waldschädigung: 1. Umwandlung von Primärwäldern oder sich natürlich 
verjüngenden Wäldern in Plantagenwälder oder sonstige bewaldete Flächen;
2. Umwandlung von Primärwäldern in durch Pflanzung entstandene Wälder

• entwaldungsfrei: die Tatsache, dass
a) die relevanten Erzeugnisse relevante Rohstoffe enthalten …, die auf Flächen 
erzeugt wurden, die nach dem 31.12.2020 nicht entwaldet wurden, und 
b) (bei Holzerzeugnissen) … das Holz aus dem Wald geschlagen wurde, ohne dass 
es dort nach dem 31.12.2020 zu Waldschädigung gekommen ist
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Artikel 2 – Begriffsbestimmungen (Fortsetzung)
• Geolokalisierung: Koordinaten (6 Dez.) des Grundstückes (bis 4 ha) bzw. Betriebes 

bei Rindern; Polygon zur Beschreibung des Umrisses für Grundstücke > 4 ha

• Marktteilnehmer: jede nat. od. jur. Person, die im Rahmen einer gewerblichen 
Tätigkeit relevante Erzeugnisse in Verkehr bringt

• Händler: jede Person in der Lieferkette (ausgen. Marktteilnehmer), die i.R. einer 
gewerblichen Tätigkeit relevante Erzeugnisse auf dem Markt bereitstellt

• einschlägige Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes: die im Erzeugerland geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen … bzgl.

− Landnutzungsrechte; Umweltschutz; Forstwirtschaft inkl. Erhalt biolog. Vielfalt 
(wenn direkter Bezug zur Holzgewinnung); Rechte Dritter; Arbeitnehmerrechte; 
völkerrechtlich geschützte Menschenrechte; FPIC-Grundsatz; Steuer-, 
Korruptionsbekämpfungs-, Handels- und Zollvorschriften
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Artikel 3 – Verbot

Relevante … Erzeugnisse dürfen nur dann in Verkehr gebracht oder auf dem Markt 
bereitgestellt oder ausgeführt werden, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind:

a) sie sind entwaldungsfrei (nicht auf entwaldeten Flächen erzeugt, Holz ohne 
Waldschädigung geschlagen)

b) sie wurden legal erzeugt (gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften des 
Erzeugerlandes)

c) für sie liegt eine Sorgfaltserklärung vor
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Kapitel 2 – Verpflichtungen der Markteilnehmer und Händler
• Artikel 4 – Verpflichtungen der Marktteilnehmer (MT)

− Obligatorische Sorgfaltspflicht für alle MT, bevor sie rel. Erzeugnisse in Verkehr 
bringen oder ausführen; zum Nachweis, dass Erzeugnisse Art. 3 entsprechen

− Sorgfaltspflicht (Art. 8) besteht aus:

• Informationsteil (Art. 9)

• Risikobewertung (Art. 10)

• Risikominderung (Art. 11)

− Mit der Sorgfaltserklärung (Anhang II) bestätigt der Marktteilnehmer, dass er 
die Sorgfaltspflicht erfüllt hat und dass kein oder lediglich ein vernachlässigbares 
Risiko festgestellt wurde. Die Erklärung ist ins Informationssystem hochzuladen.
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Kapitel 2 – Verpflichtungen der Markteilnehmer und Händler
• Artikel 4 – Verpflichtungen der Marktteilnehmer (MT) (Fortsetzung)

− Ausnahme von der Sorgfaltspflicht für KMU-MT, wenn ein relevantes Erzeugnis 
ausschließlich aus bereits einer Sorgfaltspflicht unterlegenen Erzeugnissen 
besteht bzw. daraus hergestellt wurde. Die Referenznummer(n) der 
Sorgfaltserklärung(en) ist dabei für allfällige Kontrollen bereit zu halten.

− Erleichterung für Nicht-KMU-MT (wenn Vorerzeugnisse schon einer 
Sorgfaltspflicht unterlagen): Nicht-KMU-MT dürfen nur dann auf bestehende 
Sorgfaltserklärungen verweisen, nachdem sie festgestellt haben, dass die 
Sorgfaltspflicht erfüllt wurde. Die Referenznummer(n) sind in der 
Sorgfaltserklärung anzugeben.

− MT, die auf eine Sorgfaltserklärung verweisen, sind weiter verantwortlich für 
die Konformität des relevanten Erzeugnisses.
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Kapitel 2 – Verpflichtungen der Markteilnehmer und Händler
• Artikel 5 – Verpflichtungen der Händler

− Nicht-KMU-Händler unterliegen den Verpflichtungen der Marktteilnehmer und 
sind auch wie diese zu kontrollieren (Kontrollquoten)

− KMU-Händler dürfen nur dann relevante Erzeugnisse am Markt bereitstellen, 
wenn sie folgende Informationen sammeln und speichern (5 Jahre):

a) Namen, Anschrift … ihrer Lieferanten + Referenznummern der 
Sorgfaltserklärungen

b) Namen, Anschrift … der Händler, an die sie die relevanten Erzeugnisse 
geliefert haben

− Meldepflicht an zuständige Behörden, bei Kenntnis von Verstößen

− Pflicht zur Hilfestellung bei Kontrollen
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Kapitel 2 – Verpflichtungen der Markteilnehmer und Händler
• Artikel 6 – Bevollmächtigte

− Marktteilnehmer oder Händler können einen Bevollmächtigten beauftragen, die 
Sorgfaltserklärung in ihrem Namen zu übermitteln. MT behält Verantwortung.

• Artikel 7 – Inverkehrbringen durch in Drittländern niedergelassene 
Marktteilnehmer

− Es gilt die erste in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, 
die relevante Erzeugnisse auf dem Markt bereitstellt als MT im Sinne dieser 
Verordnung.
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Kapitel 2 – Verpflichtungen der Markteilnehmer und Händler
• Artikel 12 – Sorgfaltspflichtregelung, Berichterstattung, Aufzeichnungen

− Sorgfaltspflichtregelung (ein Rahmen von Verfahren und Maßnahmen) ist auf 
dem neuesten Stand zu halten, mindestens jährlich zu überprüfen

− Nicht-KMU haben jährlich einen Bericht zu veröffentlichen (Internet)

− Unterlagen sind mind. 5 Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen

• Artikel 13 – Vereinfachte Sorgfaltspflicht

− Keine Risikobewertung (Art. 10) und Risikominderung (Art. 11), wenn sich der 
MT vergewissert hat, dass alle relevanten Rohstoffe eines Erzeugnisses in 
Ländern/Landesteilen mit geringem Risiko erzeugt wurden.
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Kapitel 3 – Verpflichtungen der MS und ihrer zuständigen Behörden
• Zuständige Behörde(n) benennen bis 30.12.2023 (Art. 14)

• Festlegen der Sanktionen (Art. 25): wirksam, verhältnismäßig, abschreckend; 
Geldstrafen (für juristisch Personen: Höchststrafe mind. 4% des Umsatzes), Verfall 
des Erzeugnisses oder der Einnahmen, Ausschluss von öffentlichen 
Vergabeverfahren und Finanzhilfen, Vermarktungs- und Exportverbot, Verbot der 
Anwendung der vereinfachten Sorgfaltspflicht

• Durchführung von Kontrollen (Art. 16) nach Jahresplänen (risikobasiert) und 
anlassbezogen.

− Mindestmaß an Kontrollen: jährlich 9%, 3% und 1% der Marktteilnehmer (inkl. 
Nicht-KMU-Händler), je nach Risikostufe des Erzeugerlandes, bei 
Hochrisikoländern auch 9% der Menge.

− Kontrollen umfassen zumindest (Art. 18) Prüfung der Sorgfaltspflichtregelung + 
Prüfung von Unterlagen und Aufzeichnungen für ein bestimmtes Erzeugnis.
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Kapitel 3 – Verpflichtungen der MS und ihrer zuständigen Behörden
• Bei sofortigem Handlungsbedarf (Art. 17): Einstweilige Maßnahmen (Art. 23) 

(Beschlagnahme, Aussetzung der Inverkehrbringung/Ein-/Ausfuhr etc.) und 
Korrekturmaßnahmen (Art. 24) bei Verstößen oder Nichtkonformität

• Zusammenarbeit und Informationsaustausch (Art. 21) zwischen zuständigen 
Behörden, Zollbehörden und Kommission

• Jährliche Berichte (Art. 22) über die Anwendung der Verordnung

• Technische Unterstützung, Anleitung und Informationsaustausch (Art. 15): MS 
können unterstützen. EK kann zur Harmonisierung der Durchführung Leitlinien
herausgeben. MS haben Austausch/Verbreitung von Informationen (insbes. zur 
Risikobewertung) zu erleichtern.
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Kapitel 4 – Artikeln 26 bis 28
• Betrifft in erster Linie den Zoll.

• Kontrollen

• Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Behörden

• Elektronische Schnittstelle (Single Window Umgebung der EU für den Zoll) 
zwischen den nationalen Zollsystemen und dem Informationssystem ab 30.6.2028
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Kapitel 5 – Länder-Benchmarkingsystem und 
Zusammenarbeit mit Drittländern
• Bewertung von Ländern (Art. 29) nach dem Risiko für Entwaldung (hohes, 

normales, geringes Risiko)

• EK hat bis 30.12.2024 Liste der Länder/Landesteile, die ein geringes oder ein hohes 
Risiko aufweisen, per DfRA zu veröffentlichen.

• Zusammenarbeit mit Drittländern (Art. 30): EK und interessierte MS arbeiten mit 
Erzeugerländern zusammen. Partnerschaften und Kooperationen. Dialog mit 
anderen großen Verbraucherländern.
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Kapitel 6 – Begründete Bedenken
• Begründete Bedenken natürlicher oder juristischer Personen (Art. 31)

• Zugang zur Justiz (Art. 32)

EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) 24



bml.gv.at

Kapitel 7 – Informationssystem (Art. 33)
• … von der EK bis zum 30.12.2024 einzurichten, Vorschriften für die Funktionsweise 

per DfRA

• … wird voraussichtlich 2 Monate davor für Registrierung der MT freigeschalten

• … dient zur Registrierung der Sorgfaltserklärungen
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Kapitel 8 – Überprüfung
• Überprüfungen: Folgenabschätzung und Legislativvorschlag (falls erforderlich)

− 1. Überprüfung: Sonstige bewaldete Flächen (bis 30.6.2024)

− 2. Überprüfung: Rohstoffe, Erzeugnisse, andere Ökosysteme, Finanzinstitute (bis 
30.6.2025)

− EK kann Anhang I bzgl. relevanter Erzeugnisse per DlRA ändern

− 3. Überprüfung: Kleinbauern, Instrumente zur Handelserleichterung, 
Waldschädigung, Umgehung usw. (bis 30.6.2028 und danach mind. alle 5 Jahre)
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Kapitel 9 – Schlussbestimmungen
• Ausübung der Befugnisübertragung (Art. 35)

− Erlass delegierter Rechtsakte zur Änderung des Anhang I

• Ausschussverfahren (Art. 36)

− EK wird von Ausschuss unterstützt

− Prüfverfahren

• Aufhebung (Art. 37)

− EU-Holzverordnung (VO (EU) Nr. 995/2010) wird aufgehoben

• Inkrafttreten und Geltungsbeginn (Art. 38)
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Johannes Hangler
Abteilung III/1
johannes.hangler@bml.gv.at
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